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Hopwood mit demTitel: LivingPictures.
Erschienen 1899 bei der Gutenberg PreB,
Ltd, London. Aud finden Sie in dem Buche
auf Seite 190 Abbildungen iiber die ver=
schiedenen frither benutzten Perforations~
formen.

113. Imperial, Konigsberg. lhre Anfrage
ist sehr mafig. Es ist natiirlich sehr schwer
zu sagen, welder Aufnahme=Apparat fiir
Kinofilms der beste ist. — Zunachst hatten
Sie uns mitteilen miissen, welde Anforde=
rungen Sie stellen und was Sie tiberhaupt
aufzunehmen gedenken. Leider ist in
Deutschland noch keine Fabrik, diz erst=
klassige Apparate eigener Konstruktion her=

stellt, da die wenigen, die man baut, ledig-
lich sehr maBige Nachahmungen auslandi=
scher Modelle sind. Sehr grofie VerbreltUng
haben die Typen von Alfred Darling in
Brighton nebenher diirften dann die Pathé-
Apparate die grobte Verwendung finden.

Sehr gute Modelle baut Prevost, Gillon und
Debrie in Paris. Weiter ist Zu erwahnen die
Firma Newman ‘@ Sinclair in London und
Giglio in Turin, auBerdem Bell «@© Howell
in Chicago Uns sind etwa 200 verschiedene
Systeme bekannt und haben sich eben nur
wenige behauptet bezw. der Anforderungen
der Praxis gentigt. Wenn Sie uns nihere
Angaben zukommen lassen, dann sind wir
gern bereit, mit Einzelheiten zu dienen.
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Unser Syndikus Rechtsanwalt Dr. HL KOHLEN gibt unsern Lesern in allen
juristischen Fragen durch Vermittlung der Schriftleitung gern Auskunft. —

Vertragswidrige Lieferung und ihre
Rechtsfolgen. FolgenderRechtsfall ist uns
vorgelegtworden: Ein Theaterbesitzer hatte
mit einer Verleih=-Firma einen Vertrag ab-
geschlossen, der ihm die Lieferung eines
Wodhenprogramms sichert, in weldhem sich
jedesmal die Urauffiihrung eines Films be=~
finden mul, der in dem Bezirk seines Theaters
noch nicht gelaufen ist. Die Verleih=Firma
war einmal jedoch nicht in der Lage, die ver=
einbarte Urauffiihrung zu liefern, und hat
statt dessen einen andern Film geliefert, der
jedoch keine »Urauffiihrung« im Sinne des
Vertrages der Parteien darstellte. Der The=
aterbesitzer hat diesen Film angenommen,

und hat ihn auch behalten, als ihm die Ver=

feih=Firma spater den ausgebliebenen, Ur=
auffithrungsfilm anbot. Der Theaterbesitzer
fragt uns nun, ob er verpflichtet sei, fiir die=
sen Ersatzfilm, den gleichen Preis zu zahlen,
wie er ihn sonst fiir sein Wochenprogramm
einschlieBlich einer solchen Urauffiihrung
vereinbartermaflen zahle. Er betont noch
besonders, daB er durch die Nichtlieferung
der vereinbarten Urauftithrung Schaden ge=
habt habe, weil er fiir den Urauffihrungs=~
film entsprechend grofe Reklame gemacht
habe, die durch Nichtlieferung dieses Films
wertlos geworden sei. Er gibt aber auf der
anderen Seite zu, daB er auf den Urauf=
flihrungsfilm, als dieser ihm am nachsten
Tage angeboten wurde, verzichtet habe,
weil der Ersatzfilm bei seinem Publikum
sehr gut eingeschlagen habe.

Antwort: Es kann keinem Zweifel

unterliegen, dall die Verleih=Firma fiir
einenalten Ersatzfilm unmdglich den gleichen
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Preis fordern darf, wie fiir einen Urauf=
fiibrungsfilm. Dabei ist es vollkommers
gleichgiltig, ob der alte Ersatzfilm beine
Publikum Erfolg hat oder nicht. Denm
entscheidend ist allein, daB die Verleih~
Firma nicht vertragsgemal geliefert hat.
und da der Wert des alten Ersatzfilms eims
geringerer ist, als der des neuen Urauf=
fithrungsfilms, so muB sie sich eine ent-
sprechende Minderung des Verleihpreises:
gefallen lassen. Wenn zwischen Verleiher
und Theaterbesitzer Lieferung eines Films
zur Urauffithrung, d. h zur wirklich erstem
Auffithrung in dem Bezirk, in dem sich das
Theater befindet, vereinbart ist, so darf
der Verleiher nicht irgend einen Ersatz=
Film liefern, dessen Wert nattirlich ein ge=
ringerer ist, als der eines sogenannten
Urauffiihrungs<Films.  Ob jedodh der
Theaterbesitzer im vorliegenden Falle:
berechtigt ist, Schadensersatz wegen
Nichtlieterung des Urauffiihrungs = Films.
zu verlangen, und ob er insbesondere:
Erstattung der Reklamekosten® fiir den
nicht gelieferten Urauffithrung zu verlangen:
berechtigt ist, erscheint zweifelhaft. Vor=
aussetzung fiir die Geltungmadchung eines
Entschadigungsansprudhes ist der genau
substanziierte und belegte Nachweis des:
entstandenen Schadens. Da aber der The~
aterbesitzer in unserem Falle zugegebemn
hat, daB der Ersatzfilm dem Publikum sehr
gut gefallen habe, und da er auf Lieferung
des Urauffilhrungsfilms infolgedessen sogar
ausdriidklich verzichtet hat, so dirfte es ihm
einigermalen schwer fallen, den Nadhweis
zu erbringen, daB er einen Ausfall an Ein=
nahmen erlitten hat. —nn.



	Rechtsauskünfte

